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Kleine Anfrage des Abgeordneten Marco Böhme (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/12687 
Thema: Wasserrechtliche Erlaubnis zum Abpumpen von Wasser aus 

dem Tagebaurestloch Holzberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 
 
„In der Antwort auf die Kleine Anfrage DS 7/12155 wird mitgeteilt, dass 
bei den zuständigen Behörden zu keinem Zeitpunkt eine 
wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des aus dem Holzberg 
abgepumpten Wassers in den außerhalb liegenden Vorfluter - die Lossa 
(die sich in Trinkwasserschutzzone III befindet) - vorlag. Aus einer dem 
SMEKUL vorliegenden hydrologischen Betrachtung von Dr. Treiber geht 
hervor, dass durch den Eigentümer - die Firma KAFRIL - im Zeitraum 
Juli 2018 - November 2019 im Holzberg ca. 30 Mio. Kubikmeter Wasser 
(das entspricht ca. 700 Tanklastzügen) abgepumpt wurden. Dabei kam 
es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des besonders 
schützenswerten Flachwasserbiotops. Trotz wiederholter Aufforderung 
an den Landkreis Leipzig wurde das Abpumpen erst nach einem Bericht 
des MDR-Fernsehens und Erstatten einer Anzeige durch Anweisung von 
Behördenseite eingestellt.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung: 
 
Den Antworten wird die Bemerkung vorangestellt, dass nach Kenntnis der 
Staatsregierung in der Wasserbilanz von Dr. Martin Treiber von der TU 
Dresden im genannten Zeitraum für den Holzberg ca. 30 Mio. Liter Wasser 
bilanziert werden.  
 
Frage 1: Erfolgte das zu jeglicher Verfüll-Tätigkeit zwingend 

notwendige Abpumpen des Wassers aus dem Holzberg seit 
1997 legal oder illegal?  
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Im Sonderbetriebsplan „Verkippung“, Fassung vom 5. März 1997, bezieht sich der 
damalige, antragstellende Bergbauunternehmer (die Fa. Sächsische 
Quarzporphyrwerke GmbH) auf die ihm vorliegende, wasserrechtliche Nutzungsge-
nehmigung (Reg. Nr. 1641/70/N/3) für die Oberflächenwasserentnahme und für die 
Abwassereinleitung in die Lossa.  
 
Wasserrechtliche Gestattungen aus DDR-Zeit haben auch nach dem Beitritt der 
ostdeutschen Länder zur Bundesrepublik Deutschland weiter Gültigkeit. Allerdings ist die 
genannte Nutzungsgenehmigung von 1970 nicht mehr auffindbar.  
 
Im Rahmen der Betriebsübertragung auf den jetzigen Bergbauunternehmer gab die Fa. 
KAFRIL GmbH an, dass die wasserrechtliche Nutzungsgenehmigung nicht mit 
übergeben worden sei. Auch in den Akten der unteren Wasserbehörde und des 
sächsischen Oberbergamtes findet sich diese nicht. Insofern fehlt aktuell der Nachweis 
der wasserrechtlichen Erlaubnisse, weshalb die Fa. KAFRIL GmbH nach der 
Betriebsübertragung darauf hingewiesen wurde, dass die erforderlichen 
wasserrechtlichen Erlaubnisse neu zu beantragen seien. 
 
Frage 2: Welche bergbaulichen Verfüllvorgänge hätten vor dem Hintergrund der 

fehlenden wasserrechtlichen Erlaubnis zum Einleiten des Sümpfungs-
wassers in die Lossa im Holzberg seit 1997 stattfinden dürfen? 

 
Das Einbringen von (sowohl bergbaueigenem als auch bergbaufremdem) Verfüllmaterial 
in die Kippe durfte gemäß Sonderbetriebsplan aus Gründen der geotechnischen 
Standsicherheit der Kippe nur im Trockenen erfolgen. 
 
Frage 3: Welche Behörde ordnete wann in welcher Form die Einstellung des 

illegalen Abpumpens im Holzberg an? (Bitte Anordnung zum Einstellen 
des Abpumpens beifügen.) 

 
Eine schriftliche Anordnung durch die untere Wasserbehörde zur Einstellung des 
Abpumpens erfolgte nicht. Der Bergbauunternehmer, die Fa. KAFRIL GmbH, wurde 
mehrfach auf die Unzulässigkeit von Gewässerbenutzungen ohne entsprechende 
wasserrechtliche Erlaubnisse hingewiesen (siehe Antwort zu Frage 4). Die Fa. KAFRIL 
sagte daraufhin die Unterlassung der Sümpfung und Einleitung von Sümpfungswasser 
zu. Die Zusage wird eingehalten, was auch der niederschlagsabhängige ansteigende 
Wasserstand im Restloch beweist.  
 
Eine Unterlassungsanordnung war nach der vom Kreisumweltamt erbetenen physischen 
Trennung des Sümpfungsbrunnens von der ableitenden Wasserleitung (siehe Anlage - 
Schreiben der unteren Wasserbehörde des Landratsamt Landkreis Leipzig vom 
12. Februar 2020) nicht erforderlich. Die Pumpenanlage wurde zudem bereits am 
7. August 2019 von der Stromzuleitung getrennt. 
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Frage 4: Wurde dem Eigentümer zu irgendeinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass zur 
Wiederaufnahme des Abpumpens eine neue wasserrechtliche Erlaubnis 
gemäß der Nebenbestimmungen der geltenden wasserrechtlichen Ent-
scheidung des Muldentalkreises vom 25.02.1997 zu beantragen ist, wenn 
ja, wann und durch wen? (Bitte entsprechendes Schreiben beifügen.) 

 
Bei den Beratungen am 11. Februar 2019 in Böhlitz und am 12. November 2019 im 
Landratsamt Borna, an denen auch die Fa. KAFRIL teilnahm, wurde jeweils durch den 
Vertreter des Oberbergamtes über das Erfordernis der Neuerteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnisse informiert. 
 
Mit Schreiben der unteren Wasserbehörde des Landratsamt Landkreis Leipzig vom 
12. Februar 2020 (siehe Anlage) sowie mit Telefonat zwischen dem damaligen 
Geschäftsführer der Fa. KAFRIL GmbH und dem Oberbergamt am 24. Februar 2020 und 
nachfolgender E-Mail gleichen Inhaltes (siehe Anlage) wurde dies nochmals thematisiert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Dulig 
 
Anlagen 
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